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1 Geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG 
Nach § 30 (2) BNatSchG sind „Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sons-

tigen erheblichen Beeinträchtigung“ eines gesetzlich geschütztes Biotops führen kön-

nen, verboten.  

Aufgrund der Anlage des Hochwasserückhaltebeckens und der Verlegung des Plan-

bachs bzw. Rankbachs ist ein Eingriff in das Biotop bzw. eine Beeinträchtigung des 

Biotops „Feuchtgebiet am Rankbach“ (Biotopnr. 172191152547) nicht zu vermeiden. 

Von der Planung sind ca. 40 m Bachlauf mit angrenzenden Gehölzen und Schilfröh-

richt (Gesamtfläche 170 m²) des geschützten Biotops betroffen. Aufgrund dessen wird 

eine Ausnahmegenehmigung gem. § 30 (3) BNatSchG erforderlich.  

Die Straßenplanung „Osttangente“, welche Teile des § 30-Biotops „Röhricht beim 
Gewerbegebiet Hölzertal“ (vgl. Abb. 1) beansprucht, ist nicht Bestandteil des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans.  

1.1 Daten aus dem Kartierbogen 

Die Erfassung des Biotops erfolgte im Jahr 2003 (durch Banzhaf, Roland). Das Biotop 

umfasst zwei Teilflächen mit einer Gesamtfläche von 27.103 m² bzw. 2,7103 ha. Die 

westliche Teilfläche umfasst 22.237 m², die östliche Teilfläche umfasst 4.866 m². Als 

Biotoptypen sind „Nasswiese“, „Naturnaher Abschnitt eines Flachlandbachs“ und 

„Röhricht“ vorhanden.  

Von der Planung betroffen ist der westliche Rand der westlichen Teilfläche.  

Biotopbeschreibung (Kartierbogen) 

Feuchtflächen beiderseits des Rankbachs, hier außerhalb (westlich) des NSG Oberes 

Hölzertal gelegen. Ein Abschnitt des Rankbachs ist enthalten (innerhalb der westli-

chen Teilfläche); Bachverlauf leicht pendelnd, ca. 1 m breit, von Schilfröhricht, Bäu-

men und Sträuchern begleitet bis völlig eingewachsen. Feuchtgrünland stellt ein Mo-

saik aus Sumpfseggenried, Kammseggenried (jeweils gemäht) und seggenreicher 

Nasswiese dar. Grenzziehung zur nichtgeschützten Umgebung (Kennarten nicht aus-

reichend) nicht überall eindeutig und zum Aufnahmezeitpunkt (lange Trockenperiode 

ging voraus) mit Unsicherheiten behaftet. Im Ostteil der westlichen Teilfläche befindet 

sich nördlich des Bachs ein großes Schilfröhricht (Brache einer Nasswiese bzw. eines 

Großseggenrieds). 

Bewertung (Kartierbogen)  

Der Biotop ist ein Gebiet von lokaler Bedeutung. Aktueller Schutzstatus: Landschafts-

schutzgebiet. 

Beeinträchtigungen (Kartierbogen) 

Vermutet: Dränagen, nördlich des Baches auch ehem. Auffüllungen; Bach zu stark 

verschattet bzw. verschwindet unter alter Schilfstreu. 
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Quelle: LUBW (2019) 
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1.2 Kurzbeschreibung des betroffenen Biotopabschnitts 

Der Planbach bzw. Rankbach mit umgebenden Vegetationsstrukturen (Gehölzstreifen 

mit Erlen und Weiden sowie Land-Schilfröhricht) wird auf etwa 40 m Lauflänge in 

Richtung Norden bzw. in Richtung Durchlassbauwerk umgeleitet. Durch den Eingriff 

(Rodung der Begleitvegetation, Verlegung bzw. Umgestaltung des Bachlaufs) verliert 

der betroffene Bachabschnitt den Schutzstatus.  

Der Überflutungsbereich bzw. die künftige Überflutungsfläche wird zusammen mit 

dem Entwässerungsgraben, der von Norden aus dem Regenüberlaufbecken (RÜB) 

kommt, durch ein Durchlassbauwerk geleitet. Der Entwässerungsgraben wird natur-

nah gestaltet. Ferner wird das RÜB umgestaltet und der Auslass an die neuen Gege-

benheiten angepasst. Es wird auf die detaillierten Ausführungen im Landschaftspfle-

gerischen Begleitplan verwiesen. 

Betroffener Biotopabschnitt durch Planung  

170 m² (der westlichen Teilfläche) durch die Verlegung des Bachabschnitts mit Be-

gleitvegetation (Gehölzstreifen mit Erlen und Weiden sowie Land-Schilfröhricht). 

Abbildung 1: Ausschnitt Planung mit betroffenem Biotopabschnitt 

 

Quelle Planung: GEITZ UND PARTNER & UNGER INGENIEURE (2017), Quelle § 30-Biotope: LUBW (2019); 
unmaßstäbliche Darstellung 
geplante Verlegung Bach und Anlage Entwässerungsgraben = dunkelgrün 
Betroffener Biotopabschnitt = rot umrandet 
§ 30-Biotope = gelb umrandet 

 

„Röhricht beim 
Gewerbegebiet 
Hölzertal“ 

„Feuchtgebiet am Rankbach“ 
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1.3 Voraussichtliche Beeinträchtigungen 

Baubetrieb: Die bachbegleitende Gehölzvegetation wird gerodet, anschließend wird 

der Bachlauf in Richtung Norden bzw. in Richtung des neuen Durchlassbauwerks 

umgeleitet/verlegt. 

Anlage/Betrieb: Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht abseh-

bar. Die Biotopflächen, die sich innerhalb des Überflutungsbereichs befinden, werden 

bereits von Biotoptypen eingenommen, welche an feuchte Bedingungen angepasst 

sind. Diese bleiben durch die Anlage und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebe-

ckens unverändert, eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht absehbar.  

Zerschneidung: Durch die Verlagerung des Bachabschnitts und Wiederherstellung der 

Begleitvegetation sind keine Zerschneidungseffekte absehbar. 

 

1.4 Einschätzung der Schwere des Eingriffs 

a) Arten der Roten Liste der besonders gefährdeten Pflanzen Baden-Württembergs 

sind nicht betroffen. Zum Schutz ggf. vorhandener Brutvögel und Amphibien wird 

eine Bauzeitenbeschränkung auf den Zeitraum 01.10. – 28./29.02. erforderlich.  

b) Der Planbach bzw. Rankbach mit gewässerbegleitender Vegetation (Auwaldstrei-

fen, Schilfbestände) verliert im Eingriffsbereich im Umfang von 170 m² den 

Schutzstatus gem. § 30 BNatSchG 

c) Der Bachabschnitt wird nach Norden umgeleitet, es erfolgen Pflanzungen von Er-

len sowie die Anlage von Schilfröhricht-Beständen 

 

1.5 Geplante Maßnahmen zur Minderung der Eingriffserheblichkeit 
und zum Ausgleich 

Folgende Minderungs- bzw. Vermeidungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

 Reduzierung des Eingriffs auf ein unabdingbares Maß. 

 Die den Eingriffsbereich umgebenden Biotopflächen sind während des Baubetriebs 

durch z. B. Einzäunung vor Beeinträchtigungen (z. B. Befahrung, Lagerung Bauma-

terialien und Baumaschinen) zu schützen. 

 Die zu entfernenden Schilfbestände sind zur späteren Verpflanzung (Initialpflan-

zung) fachgerecht zwischenzulagern.  
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Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen (Wiederherstellung bzw. Ausgleich 

der entfallenden Biotopstrukturen mindestens im Flächenverhältnis 1 : 1) (vgl. Kap. 5.6 

LBP): 

 Maßnahme 2.1 A: Pflanzung von 19 gewässerbegleitenden heimischen Einzelbäu-

men (Schwarz-Erlen – Alnus glutinosa) im Bereich des geplanten Grabens und des 

verlegten Planbachs.   

 Maßnahme 2.2 A: Es erfolgt eine Initialpflanzung von zwischengelagerten Schilfbe-

ständen, um eine Entwicklung von geschlossenen Schilfbeständen entlang des ge-

planten Grabens und des verlegten Planbachs (Gesamtumfang ca. 380 m²) zu er-

möglichen. Mit der Maßnahme werden die geschützten Schilfbestände wieder her-

gestellt bzw. nach Norden erweitert. 

1.6 Zeitpunkt 

Die Durchführung der Bauarbeiten ist ausschließlich außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln und außerhalb der Fortpflanzungszeit von Amphibien im Zeitraum zwischen 

1. Oktober und 28./29. Februar zulässig.  

Alle Minimierungsmaßnahmen sowie die Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichsmaß-

nahmen erfolgen zeitnah zur Baumaßnahme. 

 

1.7 Fazit 

Ein adäquater Ersatz im Verhältnis von mind. 1 : 1 findet planintern, unmittelbar nörd-

lich des betroffenen Biotopabschnitts, statt (Gesamtumfang ca. 380 m² und 19 Einzel-

bäume). Der entfallende bzw. betroffene Biotopabschnitt wird durch die Baumpflan-

zungen und Initialpflanzung von zwischengelagerten Schilfbeständen wiederherge-

stellt.  

Unter Berücksichtigung aller hier formulierten Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur 

Minderung und zum Ausgleich (Ersatz) von Beeinträchtigungen erscheint die Auf-

rechterhaltung der ökologischen Funktionen des geschützten § 30-Biotops 

möglich. 

Aufgrund dessen wird hiermit ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gem. § 30 (3) 

BNatSchG gestellt. 

 

 

 

Datum: 17.05.2021 
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